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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

vsn Escher und ustert
Nitzlteder» der «estjgedeudt» Räthe der helvenschen Republik.

Band II. N". I.XXVIII. Luzern,

Gesezgebuug.

Senat, 15. December.

Präsident: Müret.
Nachfolgender Beschluß wird verlesen:
In Erwägung der Petition des Johannes Eris-

mann von Bümpliz, Kanton Bern, die mit legalen De-
weisen begleitet ist, woraus erhellet, daß die zwischen
seinem Vater und Mutter versprochene Ehe nach ge-
wohncer Form vollzogen worden.

In Erwägung, daß obschon diese Heurath von
dem vormaligen Senat in Bern, aus dem Grund als
nichtig erklart worden, weil das Civiigesez dem Vateh
des Erismann nicht erlaubte, die Niece seiner Frau'
zu heurathen, dennoch in dem Spruch nichts wider das
l'bende Kind enthalten und selbes keineswegs fur un-
thlich erklart worden ist.

In Erwägung endlich, daß es unmenschlich und
ungerecht ware, den über diesen Gegenstand stillschwei-
gender. Spruch ans «sine Art auszulegen, die dem Kind
nachtheilig und seinen Rechten zuwider ist:

Hat der grosse Rath nachdem er die Urgenz erklärt,
beschlossen:

Daß der Johannes Erlsmann als ehlicher Sohn
von Christ. Erismann und Catharina geborne Gftllcr,
solle anerkannt.seyn, und daß er in dieser Eigenschaft
das Recht habe, das hinterlassene Vermögen seiner
Eltern-zu erben; und überhaupt all« Rechte der ehe-

lichen Kinder zu geniessen. Hiebet sind nichts desto

weniger die durch einen dritten von dem Tage dieses
Beschlusses gesezlich erworbenen Rechte vorbehalten.

Zäs lin findet diesen Beschluß von dem früher über
diesen Gegenstand verworfenen, nicht verschieden,
und einz'g in dein Considérant abweichend. Lang
glaubt hingegen, der Beschluß sey wesentlich verändert;
die erste Resolution wollte dem Gesez rukwirkende Kraft
geben, hier bmgt die bzte Phrase diesem vor. Er räth
also entweder zur Annahme oder zur Verweisung an
die ältere Comuussion.

Barras muß ungefehr eben die Gründe wieder-
holen, die er gegen den früheren vorgetragen hat. Das
Kind verlangt seine Legitimation; als Dispense kann

solche der Gesezgeber ertheilen; aber hier wird das
Kind als ehlich erklart; dieß ist ein Urtheilspruch und
der grosse Rath nimmt sich ein Recht aus, das ihm
nicht zukommt. Zwischen einem legitimen und einem
segitimircen Kmde, ist ein grosser Unterschied. Zwei-
tens wiederholt der grosse Rath die Ehe sey nach
gewohnter Form vollzogen worden. Das ist nicht wahr;
die Ehe ist ungültig, den Gesetzen denen der Vater des
Erismann unterworfen war, zuwider — im Elsaß voll-
zogen worden. Crauer kann nur Dispensation von
einem alten Gesetze in dem Beschlusse finden, wie wir
deren für Ehen zwischen Geschwisterkindern viele gaben.
— Aber er nimmt einen Redaktisnsfthler wahr, um
deßwillen er verwerfen will. Schneider stimmt der
Meinung von Barras gänzlich bei. M à nger spricht
für Annahme; er findet keine rükwirkende Kraft mehr
in dem Beschluß. Scherer hält ihn für gleich mit
dem früher verworfenen und will ihn darum wieder
verwerfen. August i n i als ein Zögling des Rechts,
stimmt dem Lehrer in der Jurisprudenz, Barras bei;
er will eine Commission oder lieber sogleich verwerfen.
Meyer v. Arbon versichert, seine Jurisprudenz be-
stehe inGerechtigkiits - midBilligkeftslicbe; derftühers
Hauptverw rfungsgxund war, daß die langst vertheilte
Erbschaft des Vaters dem Kinde zugesprochen ward,
welches unendliche Prozesse veranlaßt haben würde.
Diesem Fehler ist nun aber abgeholfen und er stimmt
zur Annahme. Lüthy v. Langnau ist gleicher Meinung,
und bemerkt noch, daß bisher über den Stand des
Kindes nirgends ist abgesprochen worden, was doch
geschehen muß ; die Resolution thut es auf eine gerechte
und billige Weise. Kubli findet den Beschluß sehr
von dem früheren verschied n und annehmlich ; die
Rechte jedes dritten werden dadurch bis auf den Tag
des Gesetzes bewahrt. Vauch er ist gleicher Meinung.
Frossard stimmt zur Commission und näherer Unter-
snchung der Thatsachen. Diethelm verwirft des
Beschluß, weil er nicht zugeben will, daß ein vor der
Copulation gebornes Kind, erblich erklärt werde. Box-
ler ebenfalls, er wird niemals zur Gleichmachung
zwischen chiichen und unchlichen Kindern stimmen.
Stapfer spricht für, Duc und Auepp gegen dM
Beschluß.
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Er wird an eine aus den BB. Erauer, Meyers
v. Arbon und Genhard bestehende Commission ge-
wiesen, die am Dienstag berichten soll.

Fünf Beschlüsse, welche so viele Abschnitte des
Mnmzipalitäwnbeschlusses enthalten, werden verlesen,
und an die schon bestehende Commission über die MvMriedensrichteramt gewiß nicht. Wenn es wahr ist, daß
nieipalitaten gewiesen. idle Trennung der Gewalten die erste und sröfie Stutze

Eine Legitimationsbewilligung wird zum erstenmal' der Rech w des Volkes ist, so muß sie auch zwischen

wdhner werden der Petition des Distrikts Meilen bei-
stimmn,. — Er rath zur Verwerfung.

Müller beantwortet die zwei Gründe der Majo-
citât der'.Commissio», und stimmt zur Annahme. Das

t,!Vaterland ist so arm an tauglichen Männern für das
mMiedensrichkeramt gewiß nicht. Wenn es wahr ist,

verlesen
Der Beschluß über den bürgerlichen Stand der

unehllchen Kinder, wird wegen Redaktionsfehlern 'zu-

rükgewiesen.
Zwei Beschlüsse deren wir in der Folge gedenken

werden, werden zum erstenmal verlesen.

Ein Schreiben des B. Fochard Kanton Leman

Friedeusgerichten und Municipalitäten beobachtet wer-
den; das Gegentheil könnte die gefährlichsten Folgen
haben. — Auch soll der Friedensrichter in seinem Amt
alljährlich bestätiget werden können, die Municipalität
hingegen, wird abgeändert.

Dicthelm findet die Resolution zum Wohl der
Gemeinden, besonders deren auf dem Lande, abgefaßt,

über die Rechte der Fremden in Helvetien, wird auf die vom Distriktsgericht mehrere Stunden entfernt sind;
den Kanzleitisch gelegt. î die Friedcnsgerichre werden such Aufklärung unter dem

Die Discussion über die Friedensrichter wird fort-kVolk kräftig befördern helfen; die Kosten des Staats
geftzt. Nverden sie vermindern und nicht vermehren, indem sie

Zäslinsagt, man dürfe sich keineswegs wundMw^oie Sktzungen der Distriktsgerichte vermindern; er
daß verschiedene Meinungen nnd verschiedene Gesichts-, will annehmen.
punkten über diesen Gegenstand obwalten; wollte ecz Meyer v. Arbon stimmt der Verwerfung bei,

seyn; — allein wir müssen nicht auf einzelne Theilesaus den Municipalitätengewahtt werden können : dieses
des Vaterlands Rüksicht nehmen, sondern auf das sist offenbarer Widerspruch; wollte man junge Leute zu

Ganze; ein Theil desselben ist von Prozeßsucht ange-Friedensrichtern r.chnwn, so würde man dem Vater-
sickt und Advskaten preiß gegeben; es ist Pflicht derssand seine Vertheidiger rauben. Bis die Friedensrichter
Geftssgcbung, dagegen zu wirken. — Geraded-e Gründe-mit den Municipalitäten vereinigt sind, wird er keinen

die man wider den Beschluß aufstellt, werden beijBeschluß über jene annehmen ; man hat gestern gesagt,

suchen wohl Polizeyvergehen weisen dieselben aber beharrt, so können wir ihm den gleichen Vsrwurf
fü/den Richter und entscheiden nie als solcher. — Er machen

schließt mit einigen Bemerkungen über die Petition
des Distrikts Meilen ; - er hat sie mit den Enwfin-
düngen die ihr Patriotism verdient, angehört, zwar.vv >v>^ ivvuìi
kann erder geäusserten Behauptung nicht beistimmen,'künstelten, verworrnen, de;

daß die Meinung eines Distrikts für die der ganzen Entwurf, annehmen wollen.

Reding stimmt zur Verwerfung nnd vorzüglich
der Meinung von Barras bei. Es ist nicht die Frage
ob wir Friedensrichter wollen, sondern ob wir den ge-

dem Volke unverständlichen
Er schszt Gelehrsamkeit,

Republik gelten könne; aber die in derselben gut aus-jaber der Staar würde unstreitig mehr Vorthe-K aus
einander gesezten Gründe, werden uns bei genauerer
Erdaürung eben auch zur Annahme des Beschlusses

bewegen. ^ „Hoch: Ein Friedensgericht soll der Armen Trost
und der Bedrängten Zuflucht seyn; aber der Beschluß

will einen Zankapfel zwischen die Disiriktsgerichte und

den Friedensrichter werfen, indem er Friedensgerichre

verlangt. Worauf die Friedeusgerichte ihren Spruch
gründen, darauf können es auch die Distriktsgericyte
thun. Das Friedensrichteramt sollte dem Mumcipaii-
tätsyrä-sidenten übertragen werden, ohne richterliche
Kompetenz ; jede Parthie konnte sich dazu nach eignem
Belieben Vermittler Wahlen. Helveticas meßte Em-

ihr ziehen, wann sie sich dem Geiste unsers Volkes
mehr näheren, mehr humanifiren wollte. Unser Volk
kennt die Constitution noch wenig, und' wir liefern
ihm in gelehrten Aufsätzen Gesetze, die zum Theil aus
ftemden Gesezbüchern zusammengeftzt sind. — Die vor-
trefiiche Vorstellungsschrift von Meilen, könnte zu
einem weit zwekmässigeren Entwürfe dienen. — Er siM
die Schwierigkeiten der Vereinigung mit den Munici-
palitaten ggr nicht ein.

M i t telholzer: Die Grundsätze die B. Kubki
schon vorgestern, B. Reding aber so eben vor mir über
diese Marerie aufgestellt, und die von der zürchenschen
Gemeinde Meilen, eingesandte Petition, welche ich «lS



6»

ein' Master von bescheidener Kenntniß und guten wahr-
patriotischen und gemeinnützigen Denkungsart verehre,
sollten nach meinem Ermessen keinen Zweifel mehr übrig
lassen, was über den Vorschlag dès grossen Raths,
Friedeusgerichte einzuführen, selbe auf die Art einzn-
führen, wie der Beschluß vor unseren Augen liegt,
zu thun seyn werde. — Ich will, weil es vor mir in
bereits zwei laugen Sitzungen von einem grossen Theil,
und besonders von der Commisstonsmajorität schon

genug gesagt ist, kein Wort mehr über den Abschnitt
des Beschlusses selbst reden, wie konsiituttonswidrig,
wie kostspielig, wie praktischunausführbar, folgsam wie
verwerflich er seye, sondren Bürger Senatoren, ich

finde mich nur noch schuldig die Thatsache anzuführen,
dafi ich bei meiner jüngsten Reise durch einen betracht-
lichen Theil unserer Republik, in Städten, auf dem
Lande, von Amhoritaten, ja ich darf es sagen, den

allgemeinen lauten Wunsch angehört habe, den unthun-
lichen kostspieligen Erundsaz über Errichtung der im
Wurf liegenden Friedeusgerichte zu beseitigen, und
dagegen das Friedens - oder vielmehr das Partheien-
vereimgungsgeschafte auf eiue simple Art an die Mu-
nicipaliràtèn zu übergeben; ich entspreche aus voller
Ueberzeugung dem Volkswunsche, weil dieser Wunsch
nichts weniger als koustitutionswidrig aber gewiß ge-
mcinnützig seyn wird.

Bürger Senatoren, wenn es Ernst ist, die.Pro-
zessc zu verminderen.; wem: es Ernst.ist, dm LandmaM
jn keine weitläufige und folgsam kostspielige Handed
mehr zu verwickeln, bitte doch die richterliche Instanzen:
nicht zu vermehren, wobei d?r Landmann durch Auf/
munterung von Sachwaltern und vielwal sogar von
Individuen stufenweis höherer Richter selbst von einer
Appellation zur anderen, gereizt werden kann. — Ich
kaun aus Erfahrung reden, daß wenig Instanzen, daß
summatische Prozedur die Prozesse vermindere». — Ich
bin bekanntlich aus dem ehemaligen Kanton'Appenzrll
Jnner-Rhodcn, wo die Regierungsform vor der Re-
volution keine pure, sondern eine wahre representative
Demokratie gewesen, wo beinahe alle Grundsätze der
itzig- helvetischen Konstitution schon Jahchunoerre be--

folget wurden, einzig den Fr veralismus und die Berti--
nigung mehrerer Gewalten ausgenommen. Da konnte
kein Prozeß, und wenn er zu iocx>'belangte, mit Ver-
smmnuß und Auslag eine Louisd'sr koste». Die erste

Instanz ware der kleine Rath, just in der Form der
itzigen Distriktsgerichte, wo keine Advokarcn, keine
schriftliche' Memorialien zugelassen wcrden, die Par-
theien wurden mündlich angehört, bis. jeder Theil zu-
frieden, getrost hinter dem Schrank wezgieug, in
Schsldforderung, Rechuungssachen,. Kaufen, Schimpft
und Scheltungen, Beschädigungen, kurz' jedesmal' war
die erste Antwort : trachtet euch bis -um nächsten Raths-
tag selbst zu vereinigen, der Rath Z<>b ans feinem
Mittel, oder auf Verlangen konnten .die Pavtheien jedà
mal- selbst wählen, Mem. Theil einen Beistand- zur

Vereinigung die man Thätiger neunte, wofür jede
Parthei 34 kr. bezahlen mußte, aber auch nicht mehr
bezahlen durfte; und ich darf behaupte», die Hülste
der Partheien wurden gütig. ausgeglichen. Sehet da
die wahren Friedensrichter! — Bei der zweiten und
lezten Instanz ward öfters die gleiche Form beobachtet,
und ich behaupte, daß im Durchschnitt von der zweiten
Instanz in einem Jahr nicht 10 Prozesse, alle Gattungen
eingeschlossen, mit dem richterlichen Spruch abgethan
werden mußten. 15 .bis 16,000 Menschen also in einem
ganzen Jahr nicht 10 appcllirte Richtersprüche, und.
alle zusammen nicht 10 Louisd'or verprozessirt. Ich
glaube die Resultate solcher Gerichtsprozedur sollten
auch für die vereinigte Republik in Zukunft gefallen;
brauche man mm die gleiche Mittel/und sie werden
gewiß gleiche Wirkungen bringen. Ich verwerft aus
allen Kräften den Beschluß..

Rah n stimmt nach den Grundsätzen der Mino-
rftät zur Annahme; er will über das angeblich consij-
tulionswidrigc in dem Beschluß einige Bemerkungen
machen. Barras hat gestern wahrscheinlich machen
wollen, das fränkische Direktorium und der B. Ocys
hätten vielleicht gute Gründe gehabt, die Friedens--
richtcr und die Municipalitäten in unsere Constitution
nicht aufzunehmen; er glaubt das auch, aber er erklart
sich diese Gründe ganz anders als Varrâs; denn er
bittet zu bedenken, daß der B. Ochs auch Theilhaber
der wichtigen Einladung des Direktoriums war, um
die Fricdensrichteranstalt möglichst zu befördern; der
einzige Cstund warum der B. Ochs und das ftänkischs
Direktorium die Friedensrichter nicht in die Constitu-
tion aufnahmen, war vermuthlich, weil sie sich mit
organischen Anstalten garnicht befassen wollten. — Auch
er hat die Petition des Distriktes Meii n mit vielem
Vergnügen angehört, er kennt selbst eine Menge recht-
schaffner, patriotischer, aufgeklärter, selbst gelehrter
Bürger in die-cm grossen Distrikte;. dennoch erlaubt
er sich eine Bemerkung dabei zu machen: wenn irgend--
wo Distriktsgerichte nothwendig waren, so ist es indem
grossen Distrikt Meilen von etwa 1700 Seelen, der bis-
dahin durch 5 Obervögte regiert und wo dennoch der
Rechtsgang oft noch sehr aufgehalten ward; durch
Friedensrichter würde nun. unbezweifelt das Distrikts-
geeicht sehr erleichtert werden; die Mmliàlitcà
werden l ey dein Wohlstand des bevölkerten Distriktes,
Holizeigeschàfte genug haben, so. daß sie unmöglich dem
Geschäften der Friedensrichter: zugleich noch ob liegm
kennten. — Akan vm,. Kosten einer Staatseinnchtung.
oie Rede ist,, so ist immer die Erfüllung von: drei
wichtigen Gesichtspunkten dagegen z» erwägen: (1 Be-r
ft rder. ng des Nationalwohlsianaesdiese -wird un/
streitig durch Verminittrmig.dcr Prozesse erhalten werden;:
2). Beförderung der Moralität;, auch sie krängt vöw
Verminderung der Prozesse und der Prozcßstzcht nichz
wenig ab;: Z) wird, glaubt er mit Ui-eri, das Frie-
dep.Siichteraml eine sehr gute- Schule,, für. lüchUM



Gesezgeber, Verwalter und Richter seyn. — Man hat
gesagt, in jedem einzelne» Fall konnte das Fricdcnsge-
jchäft durch einzeln^ dazu gewählte Männer besorge
werden; — bieg wäre nichts neues; aber die Ersah,
rung hat gezeigt, daß solche Männer ohne alle rich
terüche Gewalt auch wenig ausrichteten; — die Pfar
rcr haben solche Vermittler häufig zu seyn versucht,
was nicht seyn sollte.

Burkard stimmt zur Annahme.
Laflechere unterscheidet drei Meinungen im Se-

nat; die so den Beschluß annehme» will; die ihn ver-
wirst, weil sie den Mumzipaiitaten das Friedensrichter-
amk geben möchtet, endlich die gar keine Friedensrichter
verlangt. Er fürchtet sehr, die beiden leztern Me-inun-
gen werden zu einem Ziele fuhren, und glaubt daher,
alle die aufrichtig Friedensrichter haben wollen, sollen
sich zur Annahme vereinigen. — Er zeigt die Unverein-
barkeit des Munizipal- mit dem Friedensrlchteramt in
vielen Fällen. — Er beglükwünscht diejenigen, so keine
Friedensrichter wollen, weil ihr Kanton das Bedürfnis
derselben nicht fühlt, aber er führt ihnen zu Gemüth,
daß gewiß zwei Drittheile von Helvetien solche sehnlich
verlangen, und daß wenn eine vcrhältnißmäßige Reprà-
sentation vorhanden ware, auch zwei Drittheile dieser
Versammlung dafür stimmen würden; er erwartet mit-
Hin, die Mehrheit werde sich durch keinen Local - und
Kantonsgeist leiten lassen, und dem Wunsch von zwei
Dritcheilen Heivetiens nicht widerstreben.

Bodmer glaubt der langen Diskussion ein Ende
machen zu können; er freut sich über das Lob, das be-
sonders Reding und Mittelholzer der Petition von Mei-
len ertheilt haben; auch daß einige, die zwar zur Aw
nähme der Resolution stimmten, dennoch der Petition
mit Ruhm erwähnt haben, — obgleich man dies vor
Alters hieß: eurem den Spek durch den Mund ziehen.—
Gewissensfreiheit sey einer der ersten Artikel der Kon-
Mutton. — Vor z Jahren hörte man die rechtschaffe-
nen Manner, die uns gegenwärtig die Petition senden,
nicht, weil Gewissensfreiheit gehemmt war. Nun wá-
ren wir im ähnlichen Falle, wenn man der einfachen
Rede kein Gehör schenken wollte.

Scherer stimmt zur Verwerfung, weil wir dem
Willen des Volks folgen und nicht widersprechen sollen,
wenn er gerecht ist, und sollte die Petition von Meilen
«6 nicht seyn?

Stockmann ist gleicher Meinung und fügt hin-
zu, der 84ste §. der Konstitution beweise, daß Vereint-
gung der Friedensrichter und Munizipalitäten nicht kon-
stitutionswidrig sey, weil jener Z Justiz und Polizey in
einem Ministerium vereint.

Schneider hält auch Friedensrichter imb Muni-
zipalitäten für sehr vereinbar und verwirft den Beschluß.

Meyer von Aran auch; er glaubt die Annahme
würde dem Vaterland zu großem Schaden und Nach-
tHesj gl eichem

Züthy von kangnau spricht wiederholt für den
Beschluß.

P fyffer: Weitlänftige und kostspielige Prozesse
sind eines der großen Uebel, daß den meisten bm-gerli-
chen Gesellschaften noch anhängt. In vielen Theilen
Helveciens ward diese Plage ganz gefühlt; wie konnte
es anders an Orten seyn, wo bestechliche Richter und
ein Heer raubgieriger Advokaten und Schreiber von
der Menge und Dauer der Processe lebten und sich da-
mit bereicherten ; um einer Kleinigkeit willen ward ein
Proceß angehoben, und er endigte mit dem Ruin der
Familien, mit dem Ruin ganzer Gemeinden. Die Er-
richtung einer Gewalt also, deren Hauptbestimmung es

Ware, Processe in ihrem Anfange, ohne schriftliche Auf-
säZe, ohne Advokaten, ohne Kosten beizulegen, die
zugleich über Streitigkeiten, die eine geringe festzusetzen-
de Summe nicht übersteigen, in erster und lezttr In-
stanz entschiede, die endlich eine Polizey - und Strafge-
walt über Frevel, Beschimpfungen und kleinere Verge-
hungen ausübte, und so durch stete Aufsicht, durch
leichte aber schnelle und unnachsichtliche Ahndung, Ru-
he Ordnung und Sicherheit in kleinern Bezirken Hand-
habte — die Errichtung einer solchen Gewalt, sage ich,
ist Pflicht für den Gesezgeber, und eine wahre Wohl-
that für das Volk: sie ist eine Schuzwehr des Armen
gegen jeden Druk der Ungerechtigkeit des Reiche», deck

Mächtigern; sie ergänzt eche Lücke der Konstitution,
und weit entfernt eine Last für die Rasten zu seyn,

dürfte sie eher eine Quelle von Ersparnissen je-?.:;
denn durch Schlichtung vieler anhebenden Prozesse,
werden der Sitzungen in dem Distriktsgericht viel
weniger seyn, wie B. Läthi von Langn- sehr wohl
bemerkt hat. Und wäre die Einführung dieser Gewalt
auch noch mit einigen Kosten verbunden, so wären sse

gegen ihren entschiedenen und überwiegenden Nutze»
in keinen Anschlag zu setzen. Diese Gewalt aber der
Munizipalität übertragen, wäre dem. Geist der Consti-
tution ganz entgegen» wäre eine Häufung von Ver-
Achtungen, die immer getrennt seyn sollen; wäre Ein-
führung einer Dorfdespotie, die, wenn sie gleich nur
in einem kleinern Bezirke Wirkt, doch nicht weniger
drückend und fühlbar ist; denn wahrste!) unsere ehe-
maligen Dorfgefchwornen wäre» kleine Herren, sie

waren in ihrer VollgeRalt mehr von dem Armen als
dem Reichen gefürchtet; nicht werttger Oligarchie
herrschte in Dorfschaften als in Städtd«; Dorfsli-
garchie war ein Ring der grossen aristokratischen Kot,
te, die zumal den Armen umschlang, der ctlle Laste»
der Gesellschaft in ungleichem Verhältniß gegen den
Reichen trug; B- Gesezgeber, wir wollen gewiß Dorf-
aristokcatie so wenig, als Städtearistokratie auflebe»
machen. Eilet also, V. Gesezgeber, die wohlthätige
Gewalt der Friedensrichter einzuführen; überall wa
sie eingeführt ist, wird sie vom Volke gesegnet; m-t
Eìnrichtnng dieser Anstalt, so wie mit der Orgauis««
twn der Mmlèzipâà hätte man, wie mich dankt,.



anfange», statt endigen foSen. Daburch waren dem
Volke die Vortheile der neuen Ordnung der Dinge
gleich fühlbar geworden; denn die moralische» Vor-
rbîtle, die nnschäzbarcn Vortheile der Veredlung des
Nationalkarakters, d^ec Erweckung eines wahren Frei»
heikssinnes, als eme Wirkung des National»«»
tecrichts, sind fur den Vaterlandsircund ei» Werk der
Kelt/ eine herrliche Aussicht u» ferne Zeiten, die das
Volk in feinem jezigen Zustande mit seinen beschrank
ten Blicken noch nicht zu erreichen vermag. Indeß
fühlt es noch den Druk wirklicher Uebel, die man doch

hatte heben können; treibt nicht noch die Cdstane ihr
ganzes Unwesen in mehrern Theilen der Schweiz,
zumal in dem ehmaligen Kanton Bern? Erwachst
nicht noch der geringste Prozeß zu ungeheuren Kosten?
Schriften und Advokaten sind sie nicht noch die dru
kendste Abgabe für den Bürger, der sein Eigenthum,
seine Ehre gegen ungerechte Angriffe zu schützen hat!
Man hat neuerlich Gleichförmigkeit der Taxen für
Kasse eingeführt, aber Einführung gleichförmiger und
gemässigter Taxen in Prozessen, Abschaffung des Ad-
vokaten, und Schreiberunwesens sind sie nicht ungleich
dringender? Diese Reformen müßten, nach meinem
Ermessen, der Einführung der Friedensgerichte bald
nachfolgen, damit das ganze Prozeßweftn eine ganz
andere Gestalt gewinne, damit das Volk einen rea»
len, fühlbaren Gewinn in der neuen Ordnung der
Dinge izt schon und nicht erst in der Zukunft sehen
möge; dieß w rd wahre Anhänglichkeit für dieselbe m
ihm erwecken und zn ihrer Befestigung ausnehmend
wirken. Ich stimme daher mit voller Ueberzeugung
zur Annahme der Resolution.

Was die Dunkelheit der Redaktion oder des
Styls betrift, so ist zwar wahr, daß Gesetze in klaren
und bestimmten Ausdrücken abgefaßt seyn müssen;
aber Dorfs und Lokalausdrücke sind doch nicht schift
lich für die Sprache der Gesetze, und doch müßten
die Gesetze in diesen Ausdrücken abgefaßt seyn, um
von dem Volk verstanden zu werden, das heißt> es
müßten für jede Gegend besondere Ausdrücke für
jedes Gescz statt finden; dann sonst könnte diese all'
gemeine Verständlichkeit nicht erzielt werden. Es giebt
also kein anderes Mittel, als die Gesetze in einer rei.
nen, guten, allgemein gültigen Sprache zu verfassen;
was für den grossen Voikshauftn, für gewisse Gegen»
den unverständlich ist, kann in einer Instruktion er»

klart, und so die Kunstausdrücke der Gesetze, die um
vermcidlich sind, gelehrt werde», dann werden sie
bald jedermann faßlich seyn. Ich stimme von ganzem
Herzen zur Annahme des Beschlusses.

C<ìglioni stimmt mit Freuden zur Annahme;
aber wünscht daß der grosse Rath künstig in seinen
Beschlüssen demokratische Deutlichkeil und Einfachheit
mit seiner gewohnte» Gelehrsamkeit zu verbinden
trachte.

Berth oll et beharret auf seine? Meinung zu

Verwerfung deS Beschlusses; er hak mit Bedauern
über die Verhältnisse des Senats zum grossen Rath
Aeusserungen in der Discussion angehört, die mit an»
deren so im heutigen Stük des sch'veizeriftben Res
publikaners stehen und deren Publicist er für tadele
hast und unzwekmässig ansieht, vieles gemein haben.

Vaucher stimmt zur Verwerfung und rühmt
Kublis Meinung.

Augustin» und Ruepp spreche» auch für die
Verwerfung.

Der Beschluß wird mit zy Stimmen verworfen.
Bergen und Münger erhalten für 4 Wochen

Urlaub.

Am 16. December War keine Sitzung.

Senat, ^7. December.
Präsident: Müret.

Der Beschluß, welcher dem öffentlichen Ankläger
bei dem obersten Gerichtshof einen Suppléante», der
zugleich die Stelle seines Secretars versehe, und einen
Copisten giebt, wird verlesen und angenommen.

Eben so derjenige, welcher das Direktorium neue»
dings einladet, die Erscheinung des Tageblattes der
Gesetze — nach Vorschrift des Gesetzes zu beschleunigen.

Ein Abschnitt des Munizipalbeschiusses wird uu»
erstenmal verlesen, und an die bestehende Commission
gewiesen.

Die LegitimationsbewMgung des B. Wattewyl
wird zum erstenmal verlesen.

Kubli und Laflcchere berichten im Name»
einer Commission über den 7ten Abschnitt der Orga«
nisation des obersten Gerichtshofes der vom Prozeß
gegen Staatsverbrecher handelt. Die Commission räth
zur Verwerfung; sie hätte im 74 § näher bestimmt gc-
wünscht, was unter dem gegründeten Verdacht
zu verstehen sey; den 75 und 76 § hält sie, sowohl
den yz und 97 K der Constitution als der Gcrchtig»
keit zuwider, indem die Distriklsgerichte Übergänge«
werden und es ganz überflüssig ist, ehe dasKantonsge»
richt gesprochen hat, au den Obergerichtshsf die Ak-
ten des Prozesses zu sende», und dadurch unschuldig
Angeklagte sehr lange im Gefängniß schmachten muß»
ten. Im lezten K hätte sie gewünscht, daß da die
Gesetze in Helvetten noch sehr verschieden sind, der
Obergcrichtshof gehalten wäre, nach den menschliche
stcs und dem Angeklagten günstigsten zu sprechen.

Lüthi v. Sol. glaubt von den Distriktsgerich/
ten könne hier gar nicht die Rede seyn; die Constitue
tien spricht vo» Kantonsgerichten allein, weil sie vo»
Suppléante» spricht, welche jene nicht haben. Las
fj tchere beharret auf der entgegcngesezten Auslegung,
die or für den Angeklagte« von grosser Wichligkeie



halt. F o r n e r od spricht gegen den Beschluß. Zás
In? und Erauer ebenfalls; ber leztere bemerkt, der
93 K der Constitution werde durch den 97 § deutliche
nach welchem das Kantonsgencht in erster Instanz
über Staatsverbrechen spricht. Rucpp und Schnei-
der sprechen in gleichem Sinne.

Der Beschluß wird verworfen.
Die gleiche Commission berichtet über den 8 Tit. der

Organisation des Odergerichtshofs, der von dem
Verfahren gegen die Glieder der obersten Autoritäten
bandelt. Sie bemerkt verschiedene Kleinigkeiten/ die
sie verändert gewünscht hatte, räth aber dennoch zur
Annahme, um so eher, da wirklich ein solcher Prozeß
vor dem Odergerichtshofe hangend ist.

Foruerod findet, der Beschluß sey von der
grösten Wichtigkeit und trägt deßnahen darauf an,
die Discussion für 2 Tage zu vertagen. — Dieser Am
krag wird angenommen.

Diè neniUche Commission berichtet über den 9ken
Titel jener Organisation, der von dem Verfahren ge-

gen Mitbeschuldegte der Glieder der obersten Gewal-
ten handelt. — S>c räth zur Annahme, weil die ganze
Organisation provisorisch ist, obgleich bei dem vorge»
schricbnckt Verfahren, es verwegene Schurken geben
könnte, die Repräsentanten als Mitschuldige angeben
wüld.n, nur damit sie die Vortheile dieser Prozeß
form gemessen könnten. -- Die Discussion wird eben-

falls'vertaget.
Der Beschluß welcher de>^ 54 Art. des Gesetzes

über die helvetische Miliz zurütmmmt, in soweit er
die Bestimmung des ckuiformrockes und Ledcrwerkes
betritt; ferner verordnet, die heivktlsche Infanterie,
welche sich neu kleidet oder gekleidet wird, soll gleiche
Röcke tragen, wie diejenigen der helvetischen Legion
sind, nemlîch! der Rok von dunkelblauem Tuch,.mit
aufstehendem scharlachrothem Kragen, gleichen Auf-
schlagen auf den Ermcln, hcllgeib-u Klappen, rothem
Futter, wcissen Uniformknöpfen; Patrontaschen und
Sábêlgehange oder Riemen sollen von weisscm Leder
seyn — wird verlesen.

Rucpp stimmt mit Freuden zur Annahme.
Forme rod ebenfalls; er findet in diesem Beschluß
d'N Beweis des Nutzens unserer frühern Dàssion
«ber das Miiizgefez; «md crmahnt also dett Senat,
niemals sogleich nach Verlesung eines Beschlusses zur
Annahme zu rufen.

H-och würde auch mit Freuden annehmen, aber

«? findet die gelben Klappen (Revers) für den Land-

wann kostbar, und ücr Unreiabchkeit sehr umcrwor-
sen; überdem ist die gelbe Farbe ohnedem unserm

Volke verhaßt;, er stimmt zur Verwerfung. Laflc-
chere erwidert/ tie gcibe F^rbe dieser Klappen lasse

sich sehr leicht durch gelbe Kreide reinlich erhalten.

Crauer mochte aus diesem Grund stich nicht

verwerfen; die delikate Farbe wird desto eher zur

Reinlichkeit MvölMn und es find bann alle drei Na-

tionalfarben in der Uniform vereinigt. Meyer v.
Arb. ist gleicher Memung; er weiß nicht, daß die
g.lbe Farbe verhaßt wäre; sie findet sich ja auch ii-
unserm Costum. Augustini spricht ebenfalls für
die Annahme.

Der Beschlug wird angenommen.
Derjenige welcher verordnet, die Hutterlagcn

welche die sogcheissenen ewigen Einwohner oder Hinter-
saßen von Luzern der ehevorigen Regierung geleistet ha-
ben, sollen denselben, jedem die seiuige, herausgegeben,
und zurâkgêstelit werden, — wird zuin zweitenmal ver-
lesen.

Zäs lin will sich zwar der Annahme nicht wider-
setzen, weil der lyte. §-. der Konstitution, Gerechtigkeit
und Billigkeit, das in der Resolution zugestandene, so.«

dern; aber er hätte dieselbe anders abgefaßt gewünscht;
sowie fie ist, ficht sie einem richterlichen Spruch ohn-
lich: es hätte einzig erklart werden solle», daß die Hin-
terlagen nicht mehr bestehen können, und den Hinter-
saßen iiberlaßcn bleiben, sie zurück zu fvdcrn.

Der Beschluß wird angenommen.
Ein Beschluß welcher das Direktorium zum Ver-

kauf verschiedener Nationalgebaude bevollmächtigt, wird
zum zweitenmal verlesen.

M c y er von Arau findet darunter das Schloß
Brunegg, welches bisher zu einer Art Wachtthurm ge-
dient har, um bei Feucrebrünsten durch Nothschüsse die
ganze Gegend aufzumahaen. — Auf solche Umstände
sollte bey Veräußerungen Rüksicht genommen werden,
damit die Nation nicht in.der Folge genöthigt sey, einen
Wachter hinzusetze», der mehr koste als das Ganze eue-

tragt. Kubti will zwar hoffen, das Dir?Komm werde
nicht ohne Vorsicht bei allen ftlchcn Vcrausserangsvor-
schlagen verfahren; indeß wünsche er, der große Rath
würde auch in Stand gestzt, mit Sachkunde ab-
sprechen zu können; dazu würde erforderlich styn, daß
ihm vom Direktorium die eingegangenen Nachrichten
vorgelegt würden. Es ist hier auch von der Kanzlei
Werdenberg die Rede, rnd Werderberg, das ein Di-
striktsort ist, hat doch außer dem Schloß und der Kanz-
lei kein öffentliches Gebäude. Er stimmt zur Untersu-
chung durch eine Kommission.

Stapfer stimmt auch für die Kommsslon; glaubt
aber wir bedürfen keiner Wachtthnnne und Larmschies-
sens mehr; Nachtwächter und Glockenlauter werden
bessere Dienste leisten.

Die Kommission wird beschlossen. Der Präsident
ernennt in dieselbe : S tapfer, Kubli, Scher er,-
A.ogg, Bodmer.

Der Beschluß welcher das Direktorium bevollmüch-
tigt, der Gemeinde Stafis im Kanton Frciburg ein.

Stük Land von. ZA Incharten hin er Ecafis gelegen
und der Nation gehörend, auf welchem d e,st Gemeinde?
ihren Todtenacker anzulegen wünscht,, in einem mäßigen.
Preis ohne öffentliche Versteigerung zu verkaufen,, wirb
zum zweitenmal vmesem.



Deve bêh jelgt an, dies« Gemeinde habe längst
e!» Stük Land für einen Todtenacker gesucht, — und
viele Schwierigkeiten gefunden. Das Direktorium habe
sucht ihr provisorisch jenes Sink Land, das nach einer
aufgenommenen Schätzung zoo Kronen an Werth hat,
dazu gestattet. Eine solche Ueberlassung ohne Steige-
rung sey freilich Ausnahme von der aligemeinen Regel,
aber sie zwecke zum allgemeinen Besten und zur Befoa-
derung. der Gesundheit des Orts ab; er rath demnach
zur Annahme.

Zäslin und Frossard sprechen im gleichen
Sinne; der leztere hoft das Beispiel der Gemeinde
Stasis werde dazu beitragen, die Todtenacker ausser
die Stadtmauern zu verlegen.

Mittelhol! er widersezt sich der Annahme; er
will keine Ausnahmen von dem allgemeinen Gesetze

g stallen, und glaubt die Gemeinde würde eben so

wohlfeil durch Versteigerung zu dem gewünschten Best;
gelangen kennen. La siech ere stimmt zur Annahme,
weil es wichtig ist, die Verlegung der Todtenacker
außer die Städte zu bef rdcrn. Foruerod ist glci-
cher Meinung; er hatte sogar die uncntgeldliche Ueber-
lassung des Ackers gewünscht.

Craucr willst keine Lücke ins allgemeine Geftz
machen lassen; zudem weiß er auch nicht, ob das Ernst
chen Land an einem für einen Todtenacker schiklichen
Orte gelegen ist. Devevey giebt über den leztern
Punkt befriedigende Auskunft. — Der Beschluß wird
angenommen.

Die Gemeinde Chattaud'oex übersendet eine iu
das Munizipalweseir einschlagende Vorstellungsschrift.

Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt drei
Beschlüsse an, von denen der erste das Direktorium
bevollmächtigt, den B. Cartier Mitglied des grossen

Raths, als Commissair in den Kanton Solochurn,
wegen einigen daselbst vorhandenen Unruhen zu senden.

Der zweite einige von der fränkischen Regierung ver-
langte Abänderungen in der Verkommniß wegen den

18-zoo Mann Hülfstluppen, bestätigt; die Abänderun-
gen bestehen darin, daß anstatt helvetische Zahlmeister,
ftänkische bei diesen Truppen seyn sollen, a so die Art
5, 8, und 10 der Verkommniß in dieser Rüksickt ab-

geändert werden; daß ferner die Bewaffnung der Trup-
pen (Art. 7.) von der helvetischen Negierung, und
nicht von Frankreich geschehen soll. Der dritte Be-
schluß ladet in Bezug auf diese lezts Abänderung des
Verkommnißes, das Direktorium ein, den abgeänder-
ten?ten Art. dahin auszulegen, daß die Wassenliefe-
rung sich nicht weiter ausdehne, als die helvetischen
Arsenale zu liefern im Stande sind.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung erhält Th ô r g
für 6 Wochen Urlaub.

r

Senat, rz. December.

Präsident: Müret.
Usteri berichtet im Namen einer Commission

über den Beschluß, welcher die Errichtung cineS
Nationalarchivs und einer Bibliothek für die gesczge-
benden Räthe enthält, und räth zur Annahme desftl-
den. (Der Bericht ist bereits abgedrukt, S.

Der Beschluß wird angenommen.
Die nämliche Commission berichtet über den Be-

schluß, der einige vorläufige Bestimmungen über die
Organisation jener Anstalten enthält, und räth zur
Verwerfung desselben. (Auch dieser Bericht findet sich

S.
Genhard kann nicht zur Verwerfung stimmen;

er findet es vielmehr sehr zwekmassig, daß es nur ei-
ner Commission des grossen Raths zukommen soll, die
Correspoudeuz der Bibliothek und des Archivs zu
führen, weil der grosse Rath allein die Initiative hat;
warum sollte der Senat dann auch noch eine Com-
mission ernennen.

Usteri antwortet, daß hier weder von einer Inst
tiatioe noch von einer eignen Commission des Senats,
sondern einzig davon die Rede, daß die Commissarien
beider Rathe für sich und ohne Dazwischenkunft einer
Commission des grossen Raths, die Correspoudeuz des
Archivs und der Bibliothek führen sollen. Zäslin
stimmt dieser Meinung bei, zumal die Commission des
grossen Raths vermöge der Constitution nicht bestans
dig daurend seyn können.

Der Beschluß wird verworfen.
Crauer berichtet im Namen einer Commission

über den Beschluß der die Legitimation des B. Eriss
mann, Kantons Bern, enthält. Die Commission ist
in ihren Meinungen getheilt; die Majorität räth zur
Annahme, weil sie keine rückwirkende Kraft, und auch
keinen richterlichen Spruch mehr in dem Beschlusse
findet.

Genhard bezeugt, daß er die Minorität bilde,
und zur Verwerfung räth; mit Schmerz vertheidigt
er alte Gesetze die die Unschuld drücken; aber um des
allemeinen Wohls willen müssen sie, bis neue vorhane
den sind, respektiert werden. Auch gehört die Enck
scheidung der Sache nicht für die Geftzgebüng, son-
dern für die richterliche Gewalt.

Meyer v. Arb. glaubt, da selbst die alten Regie-
rungen von harte» Gesetzen Dispensation ertheilten,
so sey kein Grund vorhanden warum wir nicht das
nämliche thun dürfen.

August in i behauptet, es sey ein Grundsatz ewi«
ger Wahrheit, daß wo das Gesez, daselbst auch die
Gerechtigkeit ist; oft schon hat er selbst Trähnen g es

weint über das unglickliche Schiksal unehlicher Kinder ;
aber nie wird gerechtes Mitleiden ihn zu einem unges
rechten Spruch verleiten. Der Beschluß ist dem



stye znwieder, »nd also ungerecht. — Die Resolution
erklärt, das Kind sey ehlich: sie legitimirt dasselbe kei-

neswegs. Legitimation geschieht entweder durch eine
nachfolgende Ehe, oder durch ein Patent der Hoheit;
t>ie ersteres macht fähig ohne Testament zu erben; die
zweite thut dieses nicht. Die Regierung kann jure
erstere Fähigkeit nicht geben; dennoch will die Résolu-
tion es thun. Dieser dilemmatische Vernunftschluß ist
unwiederstehlich. — Ucbrigens behauptet er auch, die
im Elsaß vollzogene Ehe der Eltern sey ungültig gewe-
sen; vor 20 Iahren als die königlichen Gesetze noch in
Kraft waren, bestund im Elsaß das Gesetz, nach dem
bis ins 2te Grad inclusive keine Ehe statt finden durste
Wäre die Ehe aber auch im Elsaß erlaubt gewesen, so

wird sie dadurch noch nicht gerechtfertigt, sonst
könnte jeder Bürger, der die Gesetze seines Landes
fibertreten will, in ein anderes Land gehen, wo die.-

selben nicht bestehen, jene verletzen, und ungestraft zu-
rükkommen. Er stimmt zur Verwerfung.

Mirtelholzer stimmt Augustiui bei; er sagt,
in seiner Gegend seyen viele unehlichc, keine unehrliche
Kinder gewesen, jene finden sich überall, diese nirgends,
wo Freiheit und Gleichheit herrschen. — Was nun den

gegenwärtigen Fall betrist, so können wir das Urtheil
von Bern nicht cassiren. Unehliche Kinder erblich zu
ecllaren, wird die Gesezgebung nicht gesinst seyn; sie

würde dadurch alle Moral »her den Haufen werfen.
Endlich sieht die Resolution mit sich selbst im Wider-
spruch, wann sie sagt, der Bittsteller soll seine Eltern
erben können, während das Erbe des Vaters längst
»ertheilt ist.

Zäslin findet, da die Resolution das Recht je-
des andern schütze, so sollen wir Humanität im Auge
haben, und das unschuldige Kind, die Fehler seiner
Eltern nicht büssen lassen; er stimmt zur Annahme.

Boxler findet, daß hier keine rechtmäßige Ehe
»schänden war, und verwirst darum den Beschluß.

Lüthy v« Sol. erklärt, es sey um die Frage zu
chun, ob Ehrismann als ehlicher Sohn seiner Elt-rn
«ngcsehen werden könne; um dieses zu entscheiden,
muß man wissen, ob eine wahre Ehe vor sich gegangen,
und dafür müssen die vorhandenen Gesetze zu Rathe
gezogen werden. — Urtheilen nun, ob ein einzelner Fall
unter dem Gesetze stehe, heißt richten, und dieses geHort
nicht dem Senat zu. — Die Resolution erklärt den

Sohn ehsich, und schüzt aber zugleich alle von einem
dritten bisdahin geftzlich erworbenen Rechte. Was heißt
diese Ausnahme? Sobald die Ehe nichtig erklärt worden,
so hatte»» die Verwandten von Vater und Mutter aus-
schließlich dem Sohne das Recht zu erben erhalten,
und dieser konnte keinen Pfenning sodern. — Im alten
Athen war es erlaubt, seine eigne Schwester zu heira-
«he»; gesezt nun, der Ehrismann hatte in einem Land
ws eine solche Heirach als Blutschande angesehen

wird, Erlaubniß dazugefodert; sie wäre ihm mit-.Abscheu

verweigert werden; er wäre nach Athen gtganKi»,
und hätte die Heirath vollzogen; der Sohn einer soi-
chen Ehe wäre in sein väterliches Land zurükgekommen,
und hätte gesagt, ich bin Mich und verlange zu erben,
die Gesetze von Athen verstatteten meinem Vater die
Heuraih mit seiner Schwester; — zweifelsshne würde
man ihm geantwortet haben, so gehe nach Athen und
erbe daselbst. — Die Ehe ist ein Civilcontrakt mit dem
der Staat gewisse Vortheile verbindet. — Man spricht
von Humanität und Menschenliebe, aber ich bitte dies«
nicht nur auf den unehlichen Sohn, sondern auch auf
die unschuldigen Verwandten auszudehns». Es ist ein
gefährlicher Erundsaz, wenn die Regierung die Glülb
seligkeiè jedes einzelnen befördern zu wollen, sich zu»
Maxime macht, das kann und soll sie nicht; aber
wann sie jeden b?i seinen Rechten schüzt, und siet«
Gerechtigkeit übt, dann wird dadurch auch jeder seine
Glükseligkeit von selbst finden« — Er verwirft den
Beschluss.

Schneider stimmt mit vollem Herzen den gesez»

lichen und religiösen Grundsätzen die Lüthi gcäussert
hat, bei, und wundert sich üver den Leichtsinn der
Majorität der Commission. -Wir sind hier um alige-
meine auf Gerechtigkeit gegründete Gesetze zu machen,
und nicht Gesetze für einzelne Partikularen. Er ver-
wirst den Beschluß mit grosser Verachtung.

Er au er behauptet, es sey hier nicht um Recht,
sondern um ein grausames altes Bernergesetze zu thun,
und man könne auch durch allzugespiztt Gerechtigkeit,
grausam seyn.

Kubli räth froh zur Annahme, denn das Chor-
gericht von Bern bezeugt, daß über den Stand des
Kinds noch nicht sey abgesprochen worden; bisdahin
konnte man ihm also auch nicht sagen, es sey uneh-
lich. Sollte die neue Regierung es nun dazu machen
wollen.

Barras wiederholt seine frühern Gründe gegen
den Beschluß.

Bodm er bezeugt, Lüthi habe so gründlich gere-
det, daß man nichts dagegen haben könne, wenn
man die Sache nach dem Geftz betrachtet; was er
selbst aber dagegen hat, ist aus dem Evangelium ge>

nommcn. Es fallen ihm nämlich die Worte ein: die
Ehe ist ehlich bei allen. — In einer unsrer gegenwär i-
gen ähnlichen gelehrten Discussion über die Strafe ei-
nes Ehebruchs, sagte einst der Stifter unsrer Religion :
Wer ohne Sünde ist, der hebe den ersten Stein auf»»
und alle giengen dahin; er nimmt den Beschluß an.

Der Beschluß wird mit grosser.Stimmenmehrheit
verworfen.

Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt
einen Beschluß an, der das Direktorium bevollmäch-
tigt einige dem Kloster Mariastein Kantons Solothurn,
zustehende Domsineu zu verkaufen.


	Gesezgebung

